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1.  VORBEMERKUNGEN 
 

Auftraggeber Amtsgericht Augsburg (Vollstreckungsgericht), Schaezlerstr. 13, 86150 

Augsburg 
 

Gerichtsaktenzeichen K 139/24 (Beschluss vom 10.02.2025) 
 

Wertermittlungsobjekt Nutzung Mit einem Einfamilienhaus mit Nebengebäuden be-

bautes Grundstück1 
 

  Adresse Hopfenweg 3, 82269 Geltendorf 
 

 Grundbuch Amtsgericht Augsburg │ Grundbuch von Walleshau-

sen │ Blatt 1559 │ Bestandsverzeichnis lfd. Nr. 1: Flur-

stück 988 
 

Zweck der Wertermittlung Verkehrswertermittlung (Marktwert) i. S. des § 194 BauGB (Definition 

vgl. Kap. 3.1 des Gutachtens) im Rahmen einer Zwangsversteige-

rungssache 
 

Ortsbesichtigung 12.05.2025 und 22.05.2025 durch den Verfasser des Gutachtens; eine 

Innenbesichtigung konnte nicht durchgeführt werden. 
 

Wertermittlungs-│Qualitätsstichtag2  

 22.05.2025 
 

 Weitere Unterlagen vom Auftraggeber  

  Beschluss des Amtsgerichts 
 

 Herangezogene Gesetze, Normen und zitierte Literatur (jeweils aktueller Stand) 

 Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV 2021) │ Bauge-

setzbuch (BauGB) │ Baunutzungsverordnung (BauNVO) │ Wertermitt-

lungsliteratur (vgl. Angaben und Fußnoten im Gutachten) 
 

Sonstige Recherchen Gemeinde Geltendorf (Bauplanungsrecht, Erschließung) │ Landrats-

amt Landsberg (Bauplanunterlagen, Altlastenabfrage) │ Gutachter-

ausschuss für Grundstückswerte im Bereich des Landkreises Lands-

berg (immobilienspezifische Daten) │ Amtsgericht Landsberg 

(Grundbuchauszug) │ Verfahrensbeteiligte (Energieausweis) │ Baye-

rische Vermessungsverwaltung (amtlicher Lageplan) │ Einschlägige 

Immobiliendienste │ Eigene örtliche Aufzeichnungen 

 
1 Zum Grundstück gehören nach § 93 BGB auch seine wesentlichen Bestandteile, hier also insbesondere die Gebäude. 
2 Der Qualitätsstichtag ist der Zeitpunkt, auf den sich der für die Wertermittlung maßgebliche Grundstückszustand bezieht. 

Er entspricht dem Wertermittlungsstichtag, es sei denn, dass aus rechtlichen oder sonstigen Gründen der Zustand des 
Grundstücks zu einem anderen Zeitpunkt maßgeblich ist. Vgl. § 2 Abs. 5 ImmoWertV. 
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Besondere Hinweise Das Bewertungsobjekt wird hinsichtlich Lage, rechtlicher Gegeben-

heiten, tatsächlicher Eigenschaften und sonstiger Beschaffenheit nur 

insoweit beschrieben, wie es für die Herleitung der erforderlichen Da-

ten und eine Wertermittlung i.S. einer sachgerechten Schätzung not-

wendig und aufgrund der nicht durchführbaren Innenbesichtigung 

möglich ist.  
 

Prüfungen der Funktion und Vollständigkeit der Haustechnik und Aus-

stattung, Untersuchungen auf pflanzliche oder tierische Schädlinge, 

auf versteckte Mängel sowie auf gesundheitsschädigende Baumate-

rialen wurden bei der Ortsbesichtigung nicht durchgeführt, Hohl-

räume und verdeckte Bauteile nicht gesichtet. Es wird diesbezüglich 

ein Zustand unterstellt, der dem sonstigen, in Augenschein genom-

menen Allgemeinzustand der baulichen Anlagen entspricht. 
 

Instandhaltungsstau/Bauschäden wurden soweit aufgenommen, wie 

sie zerstörungsfrei, d.h. offensichtlich erkennbar waren und die Wer-

tigkeit des Objekts wesentlich beeinflussen. Im Gutachten handelt es 

sich also um keine abschließende Auflistung und kein Bauschadens-

gutachten. Ein weiterer Detaillierungsgrad kann nur über die Einschal-

tung eines Bauschadensgutachters seitens des Gerichts erreicht wer-

den. Weiterhin wurden keine bautechnischen Untersuchungen z.B. 

hinsichtlich Standsicherheit, Brand-, Schall- und Wärmeschutz durch-

geführt. Genehmigungsrechtlich wird, soweit im Gutachten nichts 

anderes vermerkt, die formelle und materielle Legalität der baulichen 

Anlagen und Nutzung unterstellt.  
 

Die grundrissliche Konzeption und Flächen wurden den zur Verfügung 

stehenden Plangrundlagen i.V. mit dem üblicherweise sehr maßge-

nauen Auszug aus dem amtlichen Katasterkartenwerk und Erkennt-

nissen aus der Ortsbesichtigung entnommen und auf Plausibilität ge-

prüft. Ein Aufmaß wurde nicht erstellt. Abweichungen zu den tatsäch-

lichen Maßen können deshalb nicht ausgeschlossen werden. Für eine 

Wertermittlung i.S. einer sachgerechten Schätzung stellen die so er-

mittelten Flächen aber i.d.R. eine ausreichende Basis dar. Sollte eine 

höhere Genauigkeit gefordert werden, müsste durch einen externen 

Fachmann ein Aufmaß erstellt werden. Die Grundstücksfläche wurde 

dem Grundbuchauszug entnommen und wird als korrekt unterstellt.  
 

Bewegliche Gegenstände und mögliches Zubehör, auf das sich die 

Versteigerung erstreckt, werden, soweit vorhanden, gesondert erfasst 

und sind im Verkehrswert nicht enthalten.  
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2. BESCHREIBUNG DES WERTERMITTLUNGSOBJEKTS 
 

2.1 Lagemerkmale 

   

Makrolage  Das Bewertungsobjekt liegt in der landesplanerisch als Kleinzentrum 

geführten Gemeinde Geltendorf (mit den Ortsteilen Geltendorf, Wal-

leshausen, Kaltenberg und Hausen) im östlichen Bereich des Land-

kreises Landsberg am Lech. Die Einwohnerzahl kann mit ca. 5.600 mit 

leicht steigender Tendenz angegeben werden. Geltendorf liegt ver-

kehrsgünstig an der Staatsstraße 2054 (Landsberg-Fürstenfeldbruck). 

Die näheste Auffahrt auf die A 96 (Autobahn München-Lindau) liegt 

ca. 10 km entfernt. Darüber hinaus besitzt Geltendorf einen Bahnhof 

im Schnittpunkt der Nahverkehrsstrecke Weilheim-Augsburg und der 

Fernverkehrsstrecke München-Allgäu, wobei dieser Bahnhof auch 

den Endbahnhof der S-Bahn-Linie 4 im Münchner Verkehrsverbund 

darstellt. Die Landeshauptstadt München (Zentrum) liegt ca. 55 km 

und Landsberg am Lech (gleichzeitig Kreisstadt) ca. 20 km entfernt. 

Nach dem aktuellen prognos-Zukunftsatlas liegt Geltendorf in einer 

Region, die mit hohen Zukunftschancen geführt wird. 

 

Mikrolage Südöstliche, ruhige Ortslage im ca. 6 km nördlich des Hauptorts gele-

genen, z.T. noch dörflich geprägten Ortsteil Walleshausen. 

 

Umgebung Wohngebietsartige Bebauung in der Art von Ein-/Zweifamilienhäu-

sern, i.d.R. älteren Baujahrs, errichtet in offener, durchschnittlich ein-

einhalbgeschossiger Bauweise und umgeben von großen, einge-

wachsenen Gärten. 

 

Infrastrukturelle und verkehrliche Anbindung  
  

 In Walleshausen selbst werden nur ein Kindergarten und ein paar we-

nige Geschäfte des täglichen Bedarfs vorgehalten. Eine Grundschule 

befindet sich in Geltendorf und weiterführende Schulen in der Kreis-

stadt und in Schondorf. Geschäfte des periodischen Bedarfs werden 

im ca. 3 km entfernten Kaltenberg (Fachmarktzentrum) angeboten. 

Die Busanbindung zu den umliegenden Ortschaften muss als einge-

schränkt eingestuft werden. Allerdings besitzt Walleshausen einen 

Bahnhof, der in fußläufiger Entfernung zum Bewertungsobjekt liegt, an 

der Nahverkehrsstrecke Augsburg-Weilheim, der wochentags min-

destens stündlich bedient wird, mit Umsteigemöglichkeit in Gelten-

dorf zum Regionalverkehr Richtung München.  
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2.2 Grundstück 

   

 Grundstücksgröße 571 m².  

 

Topographie │ Gestalt Das Grundstück ist eben und besitzt einen rechteckigen Zuschnitt. 

 

Bodenbeschaffenheit Diese wurde nicht durch besondere Untersuchungen geprüft. Da bei 

der Ortsbesichtigung bei äußerer, zerstörungsfreier Begutachtung 

keine außergewöhnlichen Zustandsmerkmale des Grund und Bodens 

und keine Verdachtsmomente zu Altlasten angetroffen wurden und 

auch im Altlastenkataster des Landkreises keine Eintragungen vorlie-

gen, werden der Bewertung ortstypische und altlastenfreie Bodenver-

hältnisse unterstellt.  

 

Hochwassergefahren Das Grundstück liegt in einem wassersensiblen Bereich und gleichzei-

tig in einem Bereich, der als Hochwassergefahrenfläche HQextrem 

bezeichnet wird1.  

 

Erschließung Diese erfolgt westseitig über den öffentlich-rechtlich als Ortsstraße ge-

widmeten, asphaltierten und ansonsten ortsüblich ausgebauten Hop-

fenweg. Parkraum im öffentlichen Raum ist ausreichend vorhanden. 

Weiterhin ist das Grundstück mit den üblichen Ver- und Entsorgungs-

leitungen (Wasser, Abwasser, Strom über Dachständer) an das öffent-

liche Netz angeschlossen. Laut Auskunft der Gemeinde kann die 

Straße als erstmalig hergestellt und abgerechnet eingestuft werden, 

sodass der Bewertung der erschließungsbeitragsfreie Zustand auf Ba-

sis der heutigen Bebauung zugrunde gelegt wird.  

 

Bauplanungsrecht und Entwicklungsstufe 
 

 Das Grundstück liegt nicht im Umgriff eines rechtskräftigen Bebau-

ungsplans. Im Flächennutzungsplan ist es als Wohnbaufläche darge-

stellt. Die Zulässigkeit von Bauvorhaben richtet sich nach § 34 BauGB 

(Innenbereich). Das zulässige Maß der baulichen Nutzung erscheint 

mit der aufstehenden Bebauung noch nicht vollständig ausgenutzt. 

Aufgrund der Innenbereichslage und gesicherten Erschließung han-

delt es sich nach § 3 Abs. 4 ImmoWertV um baureifes Land.  

 
1 Vgl. Internetplattform „BayernAtlasPlus“ mit dem Layer des Bayerischen Landesamts für Umwelt: HQextrem zeigt, welche 

Gebiete bei einem Extremhochwasser (seltenes Hochwasser) betroffen sind. Bei wassersensiblen Bereichen kann im Unter-
schied zu amtlich festgesetzten oder für die Festsetzung vorgesehenen Überschwemmungsgebieten nicht angegeben 
werden, wie wahrscheinlich Überschwemmungen sind. 
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2.3 Bebauung1 

   

Nutzung Das Grundstück ist bebaut mit einem Einfamilienhaus mit Kellerge-

schoss (KG), Erdgeschoss (EG), einem ausgebauten Dachgeschoss 

(DG) und einem darüberliegenden Dachspitz. Südostseitig steht noch 

eine Einzelgarage und nordostseitig ein kleines Lagergebäude. 

 

Baujahr Wohnhaus ca. 1950; es kann davon ausgegangen werden, dass z.T. 

Modernisierungen erfolgten wie folgt: Kunststofffenster mit Rollläden, 

Warmwasserzentralheizung (Primärenergie Flüssiggas in einem Erd-

tank); Neueindeckung des Garagendaches │ Garage ca. 1968. 

 

Äußere Erscheinung Bauzeittypischer, einfacher, satteldachgedeckter Baukörper, der sich 

bereits äußerlich in einem eingeschränkten Erhaltenszustand darstellt. 

 

Konzeptionelle Merkmale Das Wohnhaus wird vordachgeschützt ostseitig begangen und führt 

in einen Vorraum, in den die Treppenanlage integriert ist und führt in 

einen Mittelflur, von dem aus die Küche, 3 unterschiedlich große Auf-

enthaltsräume und ein WC erschlossen werden. Das DG ist mit dem 

EG grundrissgleich; es wird aber unterstellt, dass hier die Fläche des 

WCs zugunsten eines Bads vergrößert worden ist. Im KG befinden sich 

eine Waschküche, ein Heizungsraum, ein Öltankraum mit noch vor-

handenem, kellergeschweißten Stahltank und zwei weiteren Keller-

räumen. Der Dachspitz wird vermutlich über eine Ausziehleiter er-

reicht. Die Aufenthaltsräume orientieren sich im EG nach Osten, Sü-

den und Westen, im DG überwiegend nur giebelseitig nach Süden 

oder Norden. Außenliegender Sonnenschutz (gleichzeitig Verdunke-

lungsmöglichkeit) wird i.d.R. über Rollläden angeboten. Es wird davon 

ausgegangen, dass das WC und das Bad befenstert sind und 

dadurch natürlich belichtet und belüftet werden. Ein Balkon oder 

eine direkt von einem Aufenthaltsraum im EG begehbare Terrasse 

existiert nicht. Ebenfalls konnte keine Kelleraußentreppe gesichtet 

werden. Die Raumhöhe im KG wird vermutlich baujahrstypisch sehr 

gering sein. Darüber hinaus wird auch die Nutzbarkeit der Räume im 

DG über die Dachschrägen eingeschränkt sein. Schließlich wird auch 

unterstellt, dass keine baulichen Maßnahmen hinsichtlich Barrierefrei-

heit durchgeführt worden sind (das EG liegt bereits einige Stufen über 

dem Gelände). 

 
1 Aufgrund der nicht durchführbaren Innenbesichtigung handelt es sich bei der Beschreibung z.T. um Vermutungen. 
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Energetische Belange Ein aktueller Energieausweis1 konnte nicht zur Verfügung gestellt wer-

den. Nach örtlichem Augenschein entspricht das Objekt nur noch 

eingeschränkt heutigen Standards.  

 

 Bautechnische Merkmale2 Massivbauweise │ Außenwände Mauerwerk (im KG vermutlich 

Stampfbeton) │ Fassade verputzt │ Holzdachstuhl; Zwischensparren-

dämmung; raumseitig holzverschalt; Dachsteindeckung; Rinnen und 

Fallrohre in Stahlblech, gestrichen │ Kunststofffenster, isolierverglast │ 

Hauseingangstür als teilverglastes Vollholzrahmenelement │ Innen-

wände in Massivbauweise, verputzt │ Innentüren als furnierte Holz-

werkstofftüren │ Massivdecke über EG; Holzbalkendecke über EG 

und DG │ Massivtreppe ins KG; Holzwangentreppe ins DG │ Böden: 

Estrich im KG; ansonsten Holzdielenböden, Laminat und PVC-Beläge 

│ In den Sanitärräumen Böden und Wände (i.d.R. raumhoch) gefliest; 

Standtoiletten mit Aufputzspülkästen; einfacher Ausstattungsstan-

dard der Fliesen und Sanitärobjekte/-armaturen │ Warmwasserzent-

ralheizung und zentrale Brauchwasseraufbereitung (Primärenergie: 

Flüssiggas, Wärmeerzeuger vermutlich aus 2017; unterstützt mit Solar-

thermie); wandhängende Konvektoren │ Bauzeitadäquate Elektro-

ausstattung │ Besondere Bauteile: Feststoffofen mit südseitig ange-

hängtem Außenkamin 

 

Garage Massivbauweise, verputzt │ Leicht geneigtes Pultdach │ Metallver-

kleidetes Schwingtor │ Platz für 1 Pkw 

 

Lagergebäude Ebenfalls Massivbauweise, verputzt │ Satteldachgedeckt │ Kunst-

stofffenster- und -türen 

 

Außenanlagen Westseitige Zufahrt zur Garage und Vorplatz vor dem Gebäude und 

Umgang um das Gebäude mit unterschiedlichen Betonsteinplatten 

und -pflaster befestigt │ Sehr schmale Zufahrt zur Garage │ Einfrie-

dung zur Straße hin mit einem Stahlmattenzaun  

 

Erhaltenszustand  Das Objekt präsentiert sich in einem deutlich eingeschränkt Erhaltens-

zustand, der beispielhaft wie folgt beschrieben werden kann:  
 

Großflächige und kleinteilige Putzabplatzungen; Farbabplatzungen 

und Roststellen an den Dachrinnen; stark verkrautete Außenanlagen. 

 
1 Es wurde ein Energieausweis mit Datum 12.04.2015 zur Verfügung gestellt. Dieser ist aber nicht mehr aktuell, da seinerzeit 

die Primärenergie Heizöl war; heute ist es Flüssiggas.  
2 Insbesondere die Innenausstattung basiert auf Unterstellungen. 
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2.4 Sonstige rechtliche Belange 

 

Grundbuch Bestandsverzeichnis  

Keine Eintragung von Herrschvermerken.  
 

Abt. II 

Keine Eintragungen, mit Ausnahme des Zwangsversteigerungsver-

merks, wobei dieser bei einer Verkehrswertermittlung im Rahmen ei-

nes Zwangsversteigerungsverfahrens unberücksichtigt bleibt. 
 

Abt. III  

Mögliche Eintragungen in dieser Abteilung bleiben bei einer Verkehrs-

wertermittlung grundsätzlich unberücksichtigt. 

 

Mietverträge Keine bekannt. 

  

Denkmalpflegerische Belange  
 

 Im Bereich des Bewertungsgrundstücks sind keine Bodendenkmäler 

bekannt1. 

 

Sonstige Rechte oder Belastungen 
 

 Keine bekannt.  

 
1 Vgl. Internetplattform „BayernAtlasPlus“ mit dem Layer des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege. 
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5 Flächengrundlagen1 

 

 Die für die Wertermittlung wesentlichen grundstücks- und gebäude-

relevanten Flächen können wie folgt zusammengestellt werden: 

 

 

 

 
1 Die Abkürzungen können wie folgt definiert werden (vgl. auch Flächenzusammenstellungen in den Anlagen): 

 

GF Geschossfläche, vgl. § 20 BauNVO:    „Die GF ist nach den Ausmaßen der Gebäude in allen Vollgeschossen zu 
ermitteln. ….".  

 

GFZ Geschossflächenzahl, vgl. § 20 BauNVO:   „Die GFZ gibt an, wie viel Quadratmeter Geschossfläche (GF) je Quad-
ratmeter Grundstücksfläche …. zulässig sind. ….".  

 

WGFZ Wertrelevante Geschossflächenzahl (GFZ). In der Wertermittlung werden aber i.d.R. auch anteilig Flächen in an-
deren Geschossen als reinen Vollgeschossen, also abweichend von den Vorschriften in der BauNVO, hinzuge-
rechnet, so sie sich zu Verkaufs- oder Aufenthaltszwecken eignen, in Dachgeschossen auch, wenn diese noch 
nicht ausgebaut, aber ausbaufähig sind. 

 

GRZ Grundflächenzahl, vgl. § 19 BauNVO:   „Die GRZ gibt an, wie viel Quadratmeter Grundfläche je Quadratmeter 
Grundstücksfläche …. zulässig sind. Zulässige Grundfläche ist der …. Anteil des Baugrundstücks, der von bauli-
chen Anlagen überdeckt werden darf. …." 

 

BGF Bruttogrundfläche, vgl. DIN 277: Die BGF ist die Summe der Grundflächen aller Grundrissebenen eines Bauwerks. 
Für die Berechnung sind die äußeren Maße der Bauteile, z.B. Putz anzusetzen. In der Wertermittlung inkludiert die 
BGF die Grundflächen des Bereichs a (überdeckt und allseitig in voller Höhe umschlossen) und b (überdeckt, 
jedoch nicht allseitig in voller Höhe umschlossen). Der Bereich c (nicht überdeckt) wird gegebenenfalls als „sons-
tige Bauteile“ angesetzt. 

 

NRF Nettoraumfläche, vgl. DIN 277: Die NRF ist die Summe der nutzbaren, zwischen den aufgehenden Bauteilen be-
findlichen Grundflächen aller Grundrissebenen eines Bauwerks. Die NRF gliedert sich in Nutzungsfläche (NUF), 
Technikfläche (TF) und Verkehrsfläche (VF). Für die Ermittlung der NRF sind die lichten Maße der Räume anzuset-
zen. 

 

WF Wohnfläche: Für die Ermittlung der Wohnfläche gibt es keine bindende Vorschrift. Früher wurden oftmals die 
Regelungen der DIN 283 Entwurf herangezogen; später die Wohnflächenberechnung nach der II. Berechnungs-
verordnung, heute i.d.R die Wohnflächenverordnung, die allerdings nur im öffentlich geförderten Wohnungsbau 
zwingend anzuwenden ist. Bei der im Gutachten angegebenen WF handelt es sich daher nur um eine bewer-
tungsmethodische und marktbezogene Bezugsgröße. Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass es hier durch-
aus Differenzen geben mag zu Räumen, die die bauordnungsrechtlichen Anforderungen an Aufenthaltsräume 
und damit an Wohnräume nicht erfüllen. Darüber hinaus werden hier ungeschützte und nicht überdeckte Ter-
rassen bei der Wohnflächenzusammenstellung nicht berücksichtigt. 

 

KGF Konstruktionsfläche, vgl. DIN 277: Die KGF ist Teil der BGF. Sie beinhaltet alle Grundflächen der aufgehenden 
Baukonstruktionen aller Grundrissebenen eines Bauwerks, z.B. von Wänden, Stützen und Pfeilern. Dabei sind die 
Fertigmaße der Bauteile einschließlich Putz oder Bekleidung anzusetzen. 

Grundstück Flurstück 988 571 m²

realisierte, wertrelev ante Geschossfläche rd. 140 m²

realisierte WGFZ 140 m²   : 571 m²  = rd. 0,25

Gebäude Wohnhaus BGF rd. 295 m²

WF rd. 115 m²

Garage BGF rd. 21 m²

Nebengebäude BGF rd. 30 m²
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2.6 Zusammenfassende Beurteilung und Marktlage 

 

Makrolage - Geltendorf als verkehrstechnisch (Knotenbahnhof im Nahverkehr) 

günstig gelegene und landesplanerisch als Kleinzentrum geführte 

Gemeinde im östlichen Bereich des Landkreises Landsberg in Pend-

lerentfernung zu München 
 

Mikrolage - Lage im ca. 6 km nördlich des Hauptorts gelegenen, z.T. noch dörflich 

geprägten Ortsteil Walleshausen 

- Mäßige infrastrukturelle Versorgung, aber fußläufige Entfernung zum 

Bahnhof an der Nahverkehrstrecke Geltendorf-Augsburg 

- Umgebungsbebauung als älterer, individueller Wohnungsbau 

 - Zusammenfassend: durchschnittliche Wohnlagenqualität 
 

Grundstück - Für ein Einfamilienhaus mit 571 m² noch übliche Grundstücksgröße 

 - Lage im Innenbereich nach § 34 BauGB 

 - Ungünstige, westseitige (i.d.R. Hauptwohnrichtung und privatester 

Grundstücksbereich) Erschließung und Lage in einem Hochwasserge-

fahrenbereich HQextrem (seltenes Hochwasser) 
 

Gebäude1 - Einfamilienhaus mit Einzelgarage und Nebengebäude  

 - Baujahr Wohnhaus ca. 1950  

 - Geringe, zwischenzeitlich durchgeführten Modernisierungen  

 - Massivbauweise  

- Geschossigkeit: KG, darüber EG, ausgebautes DG und ein Dachspitz; 

ca. 115 m² WF; für heutige Wohnverhältnisse nur eingeschränkt gän-

gige grundrissliche Konzeption; einfacher Ausstattungsstandard; un-

terdurchschnittlicher energetischer Standard; Barrierefreiheit nicht 

gegeben; Zufahrt zur Garage äußerst schmal  

 - Eingeschränkter Erhaltenszustand 

 - Einfacher, ungepflegter Standard der Außenanlagen 

 - Nicht vermietet 

 - Zusammenfassend: den baulichen Anlagen kann kaum mehr eine 

wirtschaftliche Restnutzungsdauer beigemessen werden  
 

Marktlage - Wirtschaftliche Lage: Rezessionserscheinungen, immer noch erhöhtes 

Niveau der Inflationsrate, der Baukosten und der Zinsen auf dem Ka-

pitalmarkt; energetische Vorgaben deutlich verschärft (GEG) 

 - Nach längerem Abwärtstrend sich langsam wieder stabilisierendes 

Preisniveau, aber steigendes Mietniveau  

 - Zusammenfassende Marktfähigkeit: eingeschränkt 

 
1 Da keine Innenbesichtigung durchgeführt werden konnte handelt es sich z.T. um Vermutungen 
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3. BEWERTUNG 
 
3.1  Verfahrenswahl  

 

Definition des Verkehrswerts (§ 194 BauGB) 
 

 „Der Verkehrswert (Marktwert) wird durch den Preis bestimmt, der in 

dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen 

Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tat-

sächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der 

Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstands der Werter-

mittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Ver-

hältnisse zu erzielen wäre.“ 

 

Wertermittlungsverfahren Vereinfacht ausgedrückt soll bestimmt werden, was ein wirtschaftlich 

handelnder Marktteilnehmer für das entsprechende Objekt zum Zeit-

punkt der Bewertung durchschnittlich, d.h. am wahrscheinlichsten zu 

zahlen bereit wäre.  
 

 Dabei ist davon auszugehen, dass keine Kaufinteressenten in Erschei-

nung treten, die ein außergewöhnliches Interesse am Kauf der jewei-

ligen Immobilie haben. Einflüsse auf die Kaufpreisbildung, die aus un-

gewöhnlichen Verkaufssachverhalten (z.B. Notverkauf, besondere 

Beziehungen zwischen Verkäufer und Käufer resultierend aus Ver-

wandtschaftsverhältnissen oder auch aus wirtschaftlichen Verflech-

tungen heraus) oder persönlichen Verhältnissen (z.B. Liebhaberob-

jekt) entstehen, dürfen bei der Verkehrswertermittlung nicht berück-

sichtigt werden.  
 

 Die ImmoWertV nennt drei Verfahren zur Ermittlung des Verkehrswer-

tes: das Vergleichswertverfahren (falls eine ausreichende Anzahl von 

Kaufpreisen von Objekten, die mit dem Bewertungsobjekt hinrei-

chend vergleichbar sind, vorhanden ist), das Ertragswertverfahren 

(hier stehen wirtschaftliche und Renditegesichtspunkte i.S. der Ver-

mietung im Vordergrund) und das Sachwertverfahren (hier sind Sub-

stanz-, Ersatzbeschaffungs- und individuelle Nutzungsaspekte domi-

nierend). Der Verkehrswert lässt sich dabei nicht exakt errechnen, 

sondern nur in Anlehnung an das Ergebnis des einen oder/und ande-

ren Verfahrens unter Berücksichtigung der Lage auf dem Grund-

stücksmarkt ermitteln. 
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Auswahl des Wertermittlungsverfahrens 
 

 Das Verfahren ist nach der Art des Wertermittlungsobjekts 
 

- unter Berücksichtigung der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr 

bestehenden Gepflogenheiten (vorherrschende Kaufpreisbil-

dungsmechanismen)  
 

- und der sonstigen Umstände des Einzelfalls, insbesondere der Eig-

nung der zur Verfügung stehenden Daten zu wählen.  
 

Wohngebäude besitzen nach Anl. 1 ImmoWertV eine übliche Ge-

samtnutzungsdauer von rd. 80 Jahren und Lager- und Garagenge-

bäude nur von rd. 40 bis 60 Jahren. 
 

Das Wohnhaus ist zum Wertermittlungsstichtag bereits 75 Jahre und 

die Nebengebäude sind vermutlich 55 Jahre alt. Durch die beschrie-

benen Umbauten und Modernisierungen verjüngen sich die Objekte 

zwar fiktiv.  
 

Allerdings wurde auch deutlicher Reparaturstau bei den baulichen 

Anlagen festgestellt, der die Gebäude wieder fiktiv weiter altern lässt. 

Solche Zustandsmerkmale können nach § 4 Abs. 3 i.V. mit § 8 Abs. 3 

ImmoWertV auch in einer angemessenen Verkürzung der Restnut-

zungsdauer berücksichtigt werden. Das Objekt wird also als fiktiv „äl-

ter“ betrachtet.  
 

Darüber hinaus können auch die Raumhöhen im KG und die grund-

rissliche Konzeption für heutige Wohnverhältnisse als kaum mehr gän-

gig bezeichnet werden. 
 

D. h., den baulichen Anlagen kann ohne ganz erhebliche weitere 

Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen keine wesentliche wirt-

schaftliche Restnutzungsdauer mehr beigemessen werden. Die Ge-

bäude stehen an der Schwelle zur Liquidation, wobei die baulichen 

Anlagen allerdings noch nicht als eindeutige Abbruchobjekte einge-

stuft werden können. Der Wert des bebauten Grundstücks reduziert 

sich also auf den Bodenwert im fiktiv unbebauten Zustand.  
 

Da unbebaute bzw. fiktiv unbebaute Grundstücke im gewöhnlichen 

Geschäftsverkehr i.d.R. nach Vergleichsgesichtspunkten gehandelt 

werden und hierfür auch die erforderlichen Daten in ausreichendem 

Umfang zur Verfügung stehen, wird das Vergleichswertverfahren zu-

grunde gelegt. 
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3.2  Vergleichswertverfahren 

 

Der Ausgangswert Der Bodenwert wird i.d.R. auf Basis des Bodenrichtwerts ermittelt, so 

das Grundstück in einer Richtwertzone liegt. Bodenrichtwerte, also 

durchschnittliche Lagewerte unbebauter Grundstücke, werden von 

den Gutachterausschüssen für Grundstückswerte im Zuge der Aus-

wertung der Kaufpreissammlungen in regelmäßigen Abständen pu-

bliziert. Die Richtwerte sind aber noch an die besonderen Zustands-

merkmale des Bewertungsgrundstücks und an geänderte Wertver-

hältnisse anzupassen. Der Richtwert für die Zone, in der das Bewer-

tungsobjekt liegt, wurde seitens des örtlichen Gutachterausschusses 

für den Stichtag 01.01.2024 für erschließungsbeitragsfreies Wohnbau-

land mit 600 €/m² bei einer WGFZ von 0,50 festgestellt. 

 

Anpassungen an den Ausgangswert 
 

 Wertverhältnisse zum Stichtag 

Wesentliche Änderungen seit dem Zeitpunkt der Festsetzung des 

Richtwerts bis zum hier heranzuziehenden Wertermittlungsstichtag 

sind nicht zu erkennen. Eine diesbezügliche Anpassung kann entfal-

len. 

 

 Maß der baulichen Nutzung 

Das realisierte Maß der baulichen Nutzung mit einer WGFZ von 0,25 ist 

wesentlich niedriger als die, den Richtwert definierende WGFZ von 

0,50. Auf Basis der vom örtlichen Gutachterausschuss für Grundstücks-

werte publizierten Umrechnungskoeffizienten1 ergibt sich hierbei ein 

Abschlag von rd. 15 %. 

 

Sonstige qualitative Unterschiede 

Hier stellen die westseitige Erschließung (i.d.R. ist dies die Hauptwohn-

richtung und der privateste Grundstücksbereich) und die Lage in ei-

ner Hochwassergefahrenfläche HQextrem (vgl. S. 6) Nachteile dar, 

die mit einem angemessenen Abschlag von rd. 10 % in die Bewertung 

eingestellt werden.  

 
1 Umrechnungskoeffizient 0,85 bei einer WGFZ 0,25 und 1,00 bei einer WGFZ 0,50  │  0,85 : 1,00 = 0,85; Abschlag also rd. 15 % 
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Zusammenfassung  Die vorangegangenen Erläuterungen können nun in rechnerischer 

Form wie folgt zusammengefasst werden: 

 

 

 

Ausgangswert 600 €/m²

Änderung der Wertv erhältnisse 0% 0 €/m² 600 €/m²

Maß der baulichen Nutzung -15% -90 €/m²

sonstige qualitativ e Unterschiede -10% -60 €/m²

objektspezifisch angepasster Bodenrichtwert 450 €/m²

Grundstücksfläche 571 m²

v orläufiger Vergleichswert 571 m²  x 450 €/m² = 256.950 €

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 0 €

256.950 €

Vergleichswert rd. 255.000 €
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4. ERGEBNIS 
  

Ableitung des Verkehrswerts  
 

Allgemein kann festgestellt werden, dass das Vergleichswertverfah-

ren den Wert von Immobilien und die Lage auf dem Grundstücks-

markt am direktesten widerspiegelt.  
 

Da hier den baulichen Anlagen aufgrund des Alters, des Zustands, 

der grundrisslichen Konzeption und der Raumhöhen keine wesentli-

che Wertrelevanz mehr beigemessen werden konnte, diese aber 

noch nicht als eindeutige Abbruchobjekte eingestuft werden kön-

nen, reduziert sich der Wert des Objekts auf den Bodenwert im fiktiv 

unbebauten Zustand.  
 

Für unbebaute Grundstücke existieren Vergleichsfaktoren i.S. von Bo-

denrichtwerten. Da darüber hinaus auch weitere objektspezifische 

Besonderheiten ausreichend gewürdigt und wertmäßig berücksich-

tigt worden sind, kann der Verkehrswert ohne weitere Anpassungen 

direkt aus dem Ergebnis des Vergleichswertverfahrens übernommen 

werden. 

 

Der Verkehrswert Nach sachverständiger Würdigung aller dem Verfasser dieses Gut-

achtens bekannten tatsächlichen, rechtlichen und marktwirtschaftli-

chen Gesichtspunkte, der vom Auftraggeber zur Verfügung gestell-

ten Unterlagen und den in der Wertermittlung zugrunde gelegten An-

nahmen wird für das auf S. 3 beschriebene Objekt zum angegebe-

nen Wertermittlungsstichtag folgender Verkehrswert, aber ohne Be-

rücksichtigung der Abt. II des Grundbuchs, geschätzt: 

 
 
 

255.000 € 
(zweihundertfünfundfünfzigtausend Euro) 

 
 

Landsberg am Lech, 06.06.20251 
 

 
1 Das Gutachten des Verfassers (von der IHK für München und Oberbayern öffentlich bestellter und vereidigter Sachver-

ständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken) ist urheberrechtlich geschützt (§2 UrhG); nut-
zen Dritte (der Auftraggeber zum angegebenen Zweck ausgenommen) das Gutachten, auch in digitaler Form oder aus-
zugsweise, ohne Erlaubnis des Verfassers, werden Verwertungsrechte, insbesondere das Vervielfältigungsrecht (§ 16 UrhG) 
und das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung (§ 19a UrhG) des Verfassers verletzt. 
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Regionaler Übersichtsplan1 

 

 

 

 
1 Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung Nr. 2406-009042 
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Lokaler Übersichtsplan1 

 

 

 
1 Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung Nr. 2406-009042 
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Auszug aus dem amtlichen Katasterkartenwerk mit Darstellung des Bewertungsobjekts1 

 

8-  

 

 
1 Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung 
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Luftbild1 

 

 

 
1 Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung Nr. 2406-009042 
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Grundriss Kellergeschoss 

 

 

Grundriss Erdgeschoss 








